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1 Erfordernis und Ziele der Planung
Die Gemeinde Mengkofen beabsichtigt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung – SO Solarpark Radlkofen aufzustellen. 
Der Geltungsbereich Nord umfasst das Flurstück 116 Gemarkung Hüttenkofen und hat eine Fläche von 
8,3 ha. Der Geltungsbereich Ost umfasst die Flurstücke 93, 94 und 95 Gemarkung Hüttenkofen mit einer 
Fläche von 6,3 ha. Der Geltungsbereich Süd umfasst das Flurstück 99 Gemarkung Hüttenkofen mit einer 
Fläche von 4,5 ha. Der räumliche Geltungsbereich umfasst somit eine Gesamtfläche von ca. 19,1 ha.  
Vorgesehen ist die Ausweisung eines Sondergebiets für regenerative Energien – Sonnenenergie 
(Sondergebiet im Sinne von § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung). Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind 
ferner vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Diese sind im Bereich der Gemeinde Leiblfing 
vorgesehen und werden mittels städtebaulichem Vertrag und Grunddienstbarkeit gesichert.

Aufgrund der großen Nachfrage im Gemeindegebiet beabsichtigt die Gemeinde Mengkofen den Einsatz 
erneuerbarer Energien zu fördern. Dabei sollen kommunale und öffentliche Interessen berücksichtigt 
werden. Im Rahmen der Überarbeitung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 
(Fertigstellung 2012) wurde eine Kurzbetrachtung möglicher Standortflächen für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen erstellt. Dabei wurde das Hauptaugenmerk auf die Einsehbarkeit von 
potenziellen Standorten gelegt. Da in den dadurch mit „sehr gut“ bewerteten Standorten keine Planung 
seit der Erstellung der Kurzbewertung umgesetzt werden konnte, sollen gemäß Gemeinderatsbeschluss 
die ermittelten Standorte entfallen. 

Aufgrund der Dringlichkeit der Energiewende soll nun u.a. die vorliegende geplante PV-Anlage auf Ebene
des Flächennutzungsplanes als Sondergebiet für Photovoltaikanlagen ausgewiesen werden, um die 
Voraussetzung für die verbindliche Bauleitplanung zu schaffen.

Gemäß dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz 221 erfolgt eine Förderung von Photovoltaikanlagen auf 
vorbelasteten Standorten (versiegelte Flächen, Konversionsstandorte, Korridor von 200m entlang von 
Autobahnen und Schienenwegen). Zudem ist eine Förderung von Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen 
und Grünlandstandorten in benachteiligen Gebieten möglich. Diese liegen im Vorhabensbereich nicht vor.

Gemäß Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms sind Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst 
auf vorbelasteten Standorten zu realisieren. Hierzu zählen z.B. Standorte entlang von 
Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen, etc.) oder Konversionsstandorte. Die 
Geltungsbereiche Nord und Ost werden teilweise durch eine Freileitung durchzogen. Aufgrund dieser 
Vorbelastung wird der Standort als geeignet eingestuft (siehe Flächennutzungsplanänderung, Deckblatt 
11, Neidl + Neidl, 2022).

Im Bebauungsplan wird Baurecht ausschließlich für die Photovoltaikanlage geschaffen. Dieses ist 
befristet auf die Dauer der Photovoltaiknutzung (20 Jahre). Nach Aufgabe der Photovoltaiknutzung wird 
das Grundstück wieder der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt. Der Rückbau nach Betriebsende wird 
privatrechtlich vereinbart und im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2 BauGB mit Festlegung der 
Folgenutzung festgesetzt.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Mengkofen weist den Bereich der geplanten Anlage als „Fläche 
für die Landwirtschaft, derzeitige Nutzung als Acker bzw. Ackerbrache“ aus. Er wird im Parallelverfahren 
durch Deckblatt Nummer 11 geändert.

2 Kennzahlen der Planung
Räumlicher Geltungsbereich (gesamt): 19,1 ha 

Eingezäunte Fläche: 17,1 ha

CEF-Fläche (Gemeinde Leiblfing): 4,1 ha

weitere Grünflächen: 1,9 ha 

maximale Grundflächenzahl: 0,5
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geplante Anzahl der Modulreihen Nord: 29

geplante Anzahl der Modulreihen Ost: 30

geplante Anzahl der Modulreihen Süd: 30

weitere geplante bauliche Anlagen: Wechselrichter, Transformator (gesamt 5 Stück)

geplanter Reihenzwischenabstand prakt. 3,20 – 7,00 m

geplante Leistung: 17.025,60 kWp 
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3 Gegebenheiten, Erschließung und Planung
Die Modulbereiche werden auf bestehenden Ackerflächen südwestlich des Ortsteils Radlkofen geplant. 
Das Vorhaben liegt nicht in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet.

Nordwestlich des Vorhabensbereiches befinden sich amtlich erfasste Biotope. Schutzgebiete liegen nicht 
vor. Auf dem Flurstück 99 liegt überwiegend ein Bodendenkmal vor. Der Boden weist eine sehr hohe 
natürliche Ertragsfähigkeit auf.

Geplant ist die Ausweisung eines Sondergebiets gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO für die Anlage oder 
Nutzung erneuerbarer Energien. Hier ist eine freistehende PV-Anlage zur Nutzung der Sonnenenergie 
zulässig. Zudem sind sonstige bauliche Anlagen zulässig, die für den technischen Betrieb einer PV-
Anlage erforderlich sind. Als sonstige bauliche Anlage sind ausnahmsweise auch Stromspeicher zulässig.

Für die freistehende Photovoltaikanlage sind fest aufgeständerte Modultische vorgesehen. Diese werden 
in Reihen aufgestellt, ausgerichtet nach Süden. Die Gründung erfolgt mittels Rammfundamenten/ 
Bodendübeln oder mit Betonaufstellungen.

Die Aufständerung ergibt eine max. Gesamthöhe von 3,2 m. Der geplante praktische Reihenzwischen-
abstand liegt zwischen 3,20 m und 7,00 m. Die Höhe sonstiger baulicher Anlagen wird auf 4,0 m, die 
Anzahl flächenhafter sonstiger baulicher Anlagen auf zwei Stück je Teilbereich begrenzt.

Die maximale Grundflächenzahl wird mit 0,5 festgesetzt. Sie ist definiert als der von Modulen übertraufte 
und von sonstigen baulichen Anlagen versiegelte Anteil der Anlagenfläche (eingezäunte Fläche).

Die Erschließung erfolgt über die bestehenden Wege.

Der möglich Netzanschlusspunkt liegt gemäß Auskunft der Bayernwerk Netz GmbH ca. 8,3 km südlich 
der geplanten PV-Anlage am Mast 95 der 110KV-Leitung 054 SK 148 GRHF-TEIB-HOEH. Der Anschluss
und die Einspeisung des erzeugten Stromes würde über ein zu errichtendes Umspannwerk, unmittelbar 
am Mast des genannten Verknüpfungspunktes als Stichanschluss erfolgen (Auskunft Bayernwerk Netz 
GmbH).

Sämtliche Kabelverläufe werden mit dem Netzbetreiber, den Grundstückseigentümern und der 
zuständigen Gemeinde abgestimmt. 

4 Kosten und Nachfolgelasten
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden durch den Maßnahmenträger und –betreiber getragen. Für die
Gemeinde Mengkofen entstehen durch dieses Sondergebiet keinerlei Folgekosten. 

Zwischen Gemeinde und Maßnahmenträger wird eine Maßnahmenvereinbarung (Durchführungsvertrag) 
getroffen.
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5 Umweltbericht

5.1 Einleitung

5.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans

Die Gemeinde Mengkofen plant südwestlich des Ortsteils Radlkofen die Ausweisung eines 
Sondergebiets für die Errichtung einer Photovoltaikanlage. 

Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes soll für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Baurecht geschaffen werden. Auf den Flächen ist die Errichtung von fest aufgeständerten Reihen 
vorgesehen. Als weitere bauliche Anlagen sind eine Einfriedung, ein Transformator sowie Wechselrichter 
vorgesehen. Eine Stromspeichermöglichkeit soll gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgerüstet werden. 

Die Erschließung erfolgt über die bestehenden Wege.

Der eingezäunte Bereich wird mit einer Gesamtgröße von 171.274m² festgesetzt. Die Fläche innerhalb 
der Baugrenze beträgt 159.822 m².

5.1.2 Standortwahl

Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sind:

• Kurze Anbindung an das bestehende Stromnetz

• Verfügbares und solartechnisch geeignetes Grundstück.

Die Gemeinde Mengkofen hat bereits in 2009 eine Kurzbewertung zu potenziell geeigneten 
Photovoltaikstandorten erstellen lassen. Durch einen Gemeinderatsbeschluss in 2021 werden die 
ermittelten Standorte aufgrund fehlender Planungen nicht mehr weiter verfolgt. Aufgrund der Dringlichkeit
der Energiewende und der hohen Nachfrage im Gemeindegebiet soll u.a. die geplante 
Photovoltaikanlage als Sondergebiet auf Ebene des Flächennutzungsplanes  ausgewiesen werden, um 
Voraussetzung für die verbindliche Bauleitplanung zu schaffen.

Gemäß dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz 221 erfolgt eine Förderung von Photovoltaikanlagen auf 
vorbelasteten Standorten (versiegelte Flächen, Konversionsstandorte, Korridor von 200m entlang von 
Autobahnen und Schienenwegen). Zudem ist eine Förderung von Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen 
und Grünlandstandorten in benachteiligen Gebieten möglich. Das Vorhaben befindet sich zwar nicht in 
einem Bereich mit potenzieller EEG-Förderung, aber es ist aufgrund der geplanten Größe eine freie 
Vermarktung des Stromes wirtschaftlich und wird angestrebt.

Gemäß Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms sind Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst 
auf vorbelasteten Standorten zu realisieren. Hierzu zählen z.B. Standorte entlang von 
Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen, etc.) oder Konversionsstandorte. Die 
Geltungsbereiche Nord und Ost werden teilweise durch eine Freileitung durchzogen. 

Aufgrund dieser Vorbelastung wird der Standort als geeignet eingestuft (siehe 
Flächennutzungsplanänderung, Deckblatt 11, Neidl + Neidl, 2022).

5.1.3 Wirkfaktoren der Planung

Nachfolgend aufgeführte Merkmale der Planung können durch Einwirkungen geeignet sein, 
Beeinträchtigungen der schützenswerten Umweltgüter (Umweltauswirkungen) hervorzubringen.

Gemäß vorliegender Planung ist von einer Anlagengröße von ca. 17,1 ha auszugehen. Trotz der 
maximalen Grundflächenzahl von 0,5 ist die Flächenversiegelung gering, da die Module lediglich über 
Punktfundamente angebracht werden und die Flächengröße von Nebengebäuden beschränkt ist. Die PV-
Module sind nicht drehbar, geplante Modulhöhe max. 3,2 m, die praktischen Reihenabstände zwischen 
den Tischen liegen zwischen 3,20 m und 7,00 m. Die Höhe sonstiger baulicher Anlagen wird auf 4,0 m 
beschränkt.

Die Planung berührt Ackerflächen.
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Aufgrund des Baugebietstyps ist keine Zunahme von Verkehrsbelastungen zu erwarten. Gleiches gilt für 
betriebsbedingte Emissionen.

5.1.4 Festlegung des Untersuchungsrahmens

Ein Scoping-Termin zur Festlegung von Untersuchungsumfang, -methode und Detaillierungsgrad hat 
nicht stattgefunden. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden von April bis Juli 2022 
Erhebungen zu bodenbrütenden Vogelarten der offenen Feldflur durchgeführt. Im Rahmen der 
frühzeitigen Behörden- und Bürgerbeteiligung wurde ein ergänzendes Blendgutachten gefordert. Dies 
wurde erstellt. Um mögliche Blendwirkungen ausschließen zu können, erfolgte eine angepasste 
Modulausrichtung. Das Ergebnis wurde in die Planung eingearbeitet. 

Aufgrund der intensiven Nutzung von Vorhabensbereich und -umfeld erfolgt für die Schutzgutbetrachtung
weitgehend eine Beschränkung auf den Vorhabensbereich. Im Hinblick auf das Landschaftsbild erfolgt 
eine Bewertung im Mittel- und Nahbereich.

5.1.5 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 
Ziele und ihrer Berücksichtigung

In der Landesplanung (Landesentwicklungsprogramm) ist das Gemeindegebiet als allgemeiner 
ländlicher Raum eingestuft. 

Aus dem Regionalplan Donau-Wald ergeben sich keine Einschränkungen für eine Planung im 
Vorhabensbereich. Unmittelbar südlich grenzt ein Regionaler Grünzug (Tal der Aiterach nördlich 
Ettenkofen) sowie ein Landschaftliches Vorbehaltsgebiet an. Ca. 320m weiter westlich liegt ein weiteres 
Landschaftliches Vorbehaltsgebiet.

Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde Mengkofen stellt den geplanten 
Geltungsbereich als „Fläche für die Landwirtschaft, derzeitige Nutzung Acker bzw. Ackerbrache“ dar. Im 
südlichen Geltungsbereich wird das Bodendenkmal nachrichtlich dargestellt. Zudem wird ein Teilbereich 
des südlichen Geltungsbereichs als „Ackerfläche mit potenzieller Erosionsgefährdung“ dargestellt. Als 
Ziel soll eine Minimierung der Bodenerosion angestrebt werden.  Der Graben zwischen den 
Geltungsbereichen Nord und Süd wird als Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt an 
Gewässern dargestellt. Entsprechende Maßnahmen werden empfohlen. Entlang des Siedlungsrandes 
am Nordrand wird der Aufbau von fehlender Ortsbegrünung durch Bepflanzung mit heimischen 
Sträuchern und Bäumen empfohlen sowie der Umbau zu standortheimischen Gehölzen. Für Wegränder 
an nordwestlich des nördlichen Geltungsbereichs sowie westlich des südlichen Geltungsbereichs wird 
aufgrund der Strukturarmut eine Strukturanreicherung oder eine Integration in den Biotopverbund 
empfohlen.

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren durch Deckblatt Nr. 11 geändert. Dabei sollen 
insgesamt vier Bereiche als Sondergebiet für Photovoltaikanlagen ausgewiesen werden. Das vorliegende
Vorhaben entspricht dabei dem Geltungsbereich 2 (Neidl + Neidl, 2022).
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Mengkofen 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem  Flächennutzungsplan 
Deckblatt Nr. 11
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Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Dingolfing-Landau von 1999 (räumlich 
zugeordnete Ziele des Kartenteils):

Das Planungsgebiet befindet sich nicht in einem Schwerpunktgebiet des Naturschutzes. Unmittelbar 
südlich grenzt das Schwerpunktgebiet „Aiterach mit Zuflüssen“ an. 

Der Kartenteil formuliert folgende Zielaussage für den Vorhabensbereich und das nahe Umfeld:

• Wiederherstellung naturnaher Gewässer- und Auenlebensräume zur Unterstützung der regional 
wirksamen Verbundfunktionen. Erhalt weitgehend naturnaher bzw. wenig belasteter 
Bachabschnitte, Entwicklung naturnaher Gewässerrandstreifen und Auenbereiche

• Fließgewässer ohne Informationen zur Ausstattung; Entwicklung der Bäche und Bachauen zu 
funktionsfähigen Lebensräumen und Verbundstrukturen.

• Entwicklung der Bachtäler im tertiären Hügelland und im Dungau zu naturnahen Lebensräumen 
und Vernetzungsstrukturen (Reaktivierung und Optimierung der Restfeuchtgebiete, 
Wiederherstellung von Hochstauden-, Grünland- und Gehölzstreifen (Bestandsmosaik) entlang 
der Bäche und Gräben usw.

• Neuschaffung/Entwicklung von mageren Ranken, Rainen und Saumgesellschaften in den 
vorwiegend intensiv ackerbaulich genutzten Hügellandbereichen.

• Entwicklung artenreicher Mager- und Trockenlebensräume in den übrigen Abbaustellen.

• Erhalt und Optimierung lokal bedeutsamer Lebensräume

• Neuanlage bzw. Entwicklung von Hecken, Feldgehölzen, strukturreichen Waldrändern, Säumen 
und Kleinstrukturen im vorwiegend intensiv ackerbaulich genutzten Tertiären Hügelland und im 
Dungau.

Waldfunktionskartierung

Im Vorhabensbereich und dessen Umgebung liegen keine Waldflächen mit besonderer Bedeutung vor 
(BayernAtlas 2023).

Schutzgebiete, amtliche Biotopkartierung, Artenschutzkartierung, Feldvogelkulisse

Die Geltungsbereiche liegen außerhalb von Schutzgebieten im Sinne des III. Abschnitts des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes.

Nordwestlich des nördlichen Geltungsbereichs befinden sich folgende gemäß der amtlichen 
Biotopkartierung Bayern erfassten Lebensräumen (Kartierung 1988):

ID Beschreibung

7240-0105-009
7240-0105-010

Hecken und Gehölze westlich von Dengkofen

Bedeutende Artenvorkommen gemäß der Artenschutzkartierung Bayern sind für den Vorhabensbereich 
und das nahe Umfeld (ca. 300m) nicht bekannt.

Unmittelbar südlich grenzt die Feldvogelkulisse Kiebitz des Landesamtes für Umwelt an den 
Vorhabensbereich an. Diese Kulisse beinhaltet „Flächen, die von Vögeln der Agrarlandschaft als 
Lebensraum genutzt werden, wurden oder in naher Zukunft, nach erfolgter Habitataufwertung wieder als 
Feldvogellebensraum zur Verfügung stehen sollen (LfU, Artenhilfsprojekt Vögel, online abgerufen im 
Februar 2023). Die Feldvogelkulisse wurde nach derzeitigem Stand für den Kiebitz ausgearbeitet. 
Innerhalb dieser Flächen sollen geeignete Schutzmaßnahmen umgesetzt werden, um zu einem 
effizienteren Schutz der jeweiligen Art beizutragen. Für die Abgrenzung der Feldvogelkulisse Kiebitz war 
ein Kriterium das Vorhandensein von mind. drei Brutpaaren (LfU).
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Bundes-Immissionsschutzgesetz

PV-Freiflächenanlagen unterliegen als nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des BImSchG 
den Pflichten des § 22 BImSchG.

Mögliche Umwelteinwirkungen, insbesondere Blend- und Geräuschwirkungen werden im Umweltbericht 
unter Schutzgut Mensch behandelt. Für das Vorhaben wurde ein Blendgutachten erstellt.

Denkmalgeschützte Flächen

Auf Flurstück 99 und damit im Vorhabensbereich liegt das Bodendenkmal D-2-7240-0037 (Siedlung vor- 
und frühgeschichtlicher bzw. mittelalterlicher- frühneuzeitlicher Zeitstellung). Nördlich des 
Vorhabensbereichs liegt im Ortsbereich von Radlkofen ein denkmalgeschütztes Bauernhaus (D-2-79-
127-83).

5.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen

5.2.1 Naturräumliche Situation

Das Vorhabensgebiet liegt in der naturräumlichen Haupteinheit Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-
Schotterplatten in der Naturraum-Einheit Donau-Isar-Hügelland, Untereinheit Donau-Isar-Hügelland 
(Tertiärhügelland zwischen Donau und Isar). Das Donau-Isar-Hügelland ist gekennzeichnet durch sanft 
geschwungene Hügelzüge, die von der Aiterach und ihren Zuflüssen stark zerteilt sind (ABSP; 1999).

Das Klima weist kontinentale Züge auf. Die Niederschläge betragen 600-700mm jährlich. Die 
Temperaturmittelwerte weisen für den Januar -2,5°C, für den Juli 17°-18°C auf (ABSP 2004).

Das Bayerische Fachinformationssystem Naturschutz gibt als potenziell natürliche Vegetation den 
Hexenkraut- oder Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-
Hainsimsen-Buchenwald; örtlich mit Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald an.

5.2.2 Schutzgutbezogene Bestandsanalyse und -bewertung, Vorhabenswirkungen

Nachfolgend werden die Zustände der Schutzgüter für die Umweltprüfung sowie eventuelle 
Wechselwirkungen beschrieben und bewertet. 

Für die Schutzgüter der Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB erfolgt die Zustandsbewertung der 
betroffenen Flächen nach dem einschlägigen Bayerischen Leitfaden in drei Stufen.

Die erfassten Nutzungen und Biotopstrukturen sind im beigefügten Bestandsplan dargestellt. 

Schutzgut Arten und Lebensräume

Beschreibung:

Der Vorhabensbereich wird derzeit als Acker genutzt. Das Gelände spiegelt die typische Hügellandschaft 
wieder. Es fällt von Nordwesten nach Südosten und von der Siedlung im Norden nach Süden zum Weg 
hin ab, steigt dann nach Süden zuerst an bevor es dann wieder abfällt. Das Flurstück 99 umfasst eine 
Geländekuppe. Nach Osten hin fällt das Gelände zur Aiterach hin weiter ab. Am nordöstlichen Rand des 
südlichen Geltungsbereichs liegt eine Güllegrube.
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Ein Vorkommen bodenbrütender Vogelarten der Agrarlandschaft konnte ohne Erhebungen nicht sicher 
ausgeschlossen werden. Demzufolge erfolgte eine Kartierung nach der Revierkartierungsmethode 
(Südbeck et al., 2005). Dabei wurden bei geeigneter Witterung an folgenden Terminen Erhebungen in 
den frühen Morgen-/Vormittagsstunden sowie in der Abenddämmerung durchgeführt.

Begehung Datum Uhrzeit Witterung

1. Begehung 06.04.2022 06:45 – 08:45 Uhr Trocken, windstill bis leichter Wind, ca. 8°C

2. Begehung 20.04.2022 19:00 – 20:30 Uhr Trocken, windstill bis leichter Wind, ca. 12°C

3. Begehung 29.04.2022 08:00 – 09:00 Uhr Trocken, windstill, ca. 6°C

4. Begehung 19.05.2022 07:30 – 08:30 Uhr Trocken, leichter Wind, ca. 15°C

5. Begehung 02.06.2022 05:20 – 06:20 Uhr Trocken, windstill, ca. 8°C

6. Begehung 13.06.2022 20:50 – 21:50 Uhr Trocken, windstill, ca. 16°C

7. Begehung 22.06.2022 05:20 – 06:20 Uhr Trocken, windstill, ca. 13°C

8. Begehung 20.07.2022 20: 35 – 21:35 Uhr Trocken, windstill, ca. 30°C

Innerhalb der PV-Anlage sowie im Wirkraum dieser konnten Feldlerche und Schafstelze nachgewiesen 
werden. Bei Umsetzung des Vorhabens ist von einem Verlust von 5 Feldlerchenrevieren sowie 4 
Schafstelzenrevieren auszugehen. Kiebitz und Wachtel wurden darüber hinaus außerhalb des Wirkraums
der PV-Anlage beobachtet. Aufgrund der jeweils einmaligen Beobachtung ist nicht von einem 
Brutverdacht auszugehen.

Nähere Ausführungen zu artenschutzrechtlichen Belangen siehe Kapitel 5.2.4.

Auswirkungen:

Die PV-Anlage beschränkt sich auf Bereiche mit geringer Bedeutung (Acker) für das Schutzgut Arten und
Lebensräume. 

Eine nächtliche Beleuchtung ist nicht vorgesehen, damit sind keine beeinträchtigenden Wirkungen für die 
Nachtinsektenfauna zu erwarten.

Die Änderung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzfläche in ein Sondergebiet für 
Photovoltaikanlagen führt zur Umwandlung einer Ackerfläche in extensiv genutztes Grünland mit 
Modulüberstellung.

Aufgrund des Verlustes von Brutplätzen für Feldlerche und Schafstelze sind Vermeidungs- und 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig (siehe Kapitel 5.2.4).

Die geplanten Heckenstreifen erhöhen die Habitatvielfalt. Die biologische Durchlässigkeit bleibt durch 
Vorgaben zum Mindestabstand von Unterkante Zaun zu Bodenoberfläche (Mindestabstand 15 cm) 
erhalten.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Lebensräume sind insgesamt als mittel einzustufen.

Schutzgut Boden

Beschreibung:

Die Geltungsbereiche liegen gemäß der Geologischen Karte von Bayern (dGK25) in drei verschiedenen 
geologischen Einheiten. Die hauptsächliche geologische Einheit bildet Löß oder Lößlehm (Schluff, 
feinsandig, karbonatisch oder Schluff, tonig, feinsandig, karbonatfrei).  Dazwischen erstreckt sich eine 
polygenetisch, pleistozäne bis holozäne Talfüllung(Lehm oder Sand, z.T. kiesig, Lithologie in 
Abhängigkeit vom Einzugsgebiet). Im Süden erstreckt sich eine nördliche Vollschotter-Abfolge, Schott der
Obereren Süßwassermolasse (Kies, Quarz-dominiert, mit Kristallin- und kleineren Karbonat-Geröllen, 
wechselnd sandig, selten verfestigt). 

Als Bodentypen finden sich entsprechend von Westen nach Osten zunächst fast ausschließlich 
Braunerde aus Sandlehm bis Schluffton (Molasse, Lösslehm). Dann fast ausschließlich Braunerde aus 
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Schluff bis Schluffton (Lösslehm). Im Osten finden sich überwiegend Parabraunerde und verbreitet 
Braunerde aus Schluss bis Schluffton (Lösslehm) über Carbonatschluss (Löss). In Richtung Aiterach im 
Osten sind fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium) vorzufinden. Im Süden ist 
kleinflächig fast ausschließlich Braunerde aus (kiesführendem) Lehmsand bis Sandlehm (Molasse), 
verbreitet mit Kryolehm (Lösslehm, Molasse) zu finden (Bayernatlas 2023).

Das Rückhaltevermögen des Bodens für anorganische Schadstoffe ist hoch bis sehr hoch, für organische
Schadstoffe gering bis hoch. Die natürliche Ertragsfähigkeit ist sehr hoch. Das Wasserrückhaltevermögen
bei Starkregen ist mittel bis sehr hoch (Umweltatlas 2023). Der Boden weist eine sehr hohe natürliche 
Ertragsfähigkeit auf (Umweltatlas 2023).

Im südlichen Geltungsbereich (Flurstück 99) erstreckt sich ein Bodendenkmal (D-2-7240-0037).

Auswirkungen:

Im Bereich der PV-Anlage ist aufgrund des Anlagentyps nicht mit hohen Flächenversiegelungen zu 
rechnen (die Module werden nur über Punktfundamente fixiert). Weitere bauliche Anlagen beschränken 
sich auf die kleinflächige Errichtung eines Transformators, von Wechselrichtern sowie die Errichtung 
einer Einfriedung (ebenfalls nur Punktfundamente). 

Zusätzliche betriebsbedingte Belastungen sind anlagebedingt nicht zu erwarten. Mit der 
Anlagenerrichtung ergibt sich eine dauernde Vegetationsbedeckung (Wiesenfläche).

Der Boden mit sehr hoher natürlicher Ertragsfunktion wird für die Dauer der Anlagennutzung aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung genommen (20 Jahre). Da es sich nicht um eine dauerhafte Entnahme 
handelt und die Gemeinde die Nutzung erneuerbarer Energien sehr hoch gewichtet, wird die Errichtung 
einer PV-Anlage auf der Fläche als vertretbar eingestuft. Für den Bereich des Bodendenkmals werden 
Sicherungsmaßnahmen/ eine angepasste Bauweise erforderlich. Die Vorgaben des Denkmalrechts sind 
zu beachten.

Es ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit auf das Schutzgut Boden.

Schutzgut Wasser

Beschreibung:

Der Vorhabensbereich liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. Ca. 300m westlich befindet sich das 
Trinkwasserschutzgebiet „Mengkofen_Erkundungsgebiet“. Entlang der Wege erstrecken sich teilweise 
Wegseitengräben. Ca. 270m östlich erstreckt sich die Aitrach als Fließgewässer.

Der nördliche sowie der südliche Geltungsbereich ragen randlich in den wassersensiblen Bereich. Der 
südliche Teil des östlichen Geltungsbereichs liegt vollständig im wassersensiblen Bereich. Der 
wassersensible Bereich wird auf Grundlage der Übersichtsbodenkarte im Maßstab 1:25.000 erarbeitet. 
Eine flächenscharfe Abgrenzung ist demzufolge nicht möglich. 

Teilbereiche des Geltungsbereichs weisen hohe Grundwasserstände auf.
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Auswirkungen:

Aufgrund der geringen Überbauung / Versiegelung ergibt sich unter Berücksichtigung der zukünftigen 
dauernden Vegetationsbedeckung keine nennenswerte Verschärfung des Oberflächenabflusses. Ein 
Oberbodenabtrag/ Geländeveränderungen sind nicht vorgesehen.

Aufgrund der vorgeschalteten Heckenstreifen ist der Modulbereich von der Tieflinie und damit dem 
Abflussschwerpunkt abgerückt.

Es ergeben sich Auswirkungen von geringer Erheblichkeit. 

Schutzgut Klima und Luft

Beschreibung:

Das Baufeld liegt außerhalb von kleinräumigen Frischluft- oder Kaltluftabflussbahnen. 

Auswirkungen:

Vorhabensbedingt ist nicht mit signifikanten Auswirkungen auf das Kleinklima zu rechnen.

Schutzgut Landschaftsbild

Beschreibung:

Die Anlage liegt unmittelbar südlich am Ortsteil Radlkofen und somit nahe an der Bebauung. Die 
einzelnen Geltungsbereiche werden durch landwirtschaftliche Wege durchtrennt. Aufgrund der 
Hügellandschaft ist die Einsehbarkeit von der Bebauung aus nicht auf die gesamte Anlage gegeben. 
Aufgrund des abfallenden Geländes nach Südosten ist eine Einsehbarkeit von der Staatstraße zwischen 
Hüttenkofen und Ettenkofen gegeben. Durch die im Norden bereits verlaufende Freileitung ist das 
Landschaftsbild bereits vorbelastet.

Das Vorhaben befindet sich zwischen 408 m über NN im Nordwesten und ca. 379m über NN im 
Südosten.
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Im Zuge des Planungsprozesses wurde die Anlage im nördlichen und östlichen Geltungsbereich 
angepasst, um die Anlage etwas von der Bebauung abzurücken und so Blickbezüge wahren.

Auswirkungen:

Im Planungsprozess wurde die Ausdehnung der PV-Anlage angepasst, um die Anlage in Randbereichen 
von der Bebauung abzurücken. 

Das geplante Vorhaben führt zu einer Veränderung des Landschaftsbilds. Die Wahrnehmbarkeit bleibt 
dabei überwiegend auf den Mittel- und Nahbereich beschränkt. Mit der geplanten 
Eingrünungsmaßnahme durch Hecken wird die Sichtbarkeit der Anlage auf ein verträgliches Maß 
reduziert und eine landschaftsgerechte Neugestaltung erreicht.

Es ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit.

Kultur- und Sachgüter

Beschreibung:

Im südlichen Geltungsbereich (Fl.-Nr. 99) liegt ein Bodendenkmal (D-2-7240-0037), welches wie folgt 
beschrieben wird: 

• Siedlung vor- und frühgeschichtlicher bzw. mittelalterlich-frühneuzeitlicher Zeitstellung.

In der Ortschaft Radlkofen liegt – außerhalb des Geltungsbereichs – darüber hinaus ein Baudenkmal (D-
2-79-127-83, Bauernhaus).

Durch den nördlichen Geltungsbereich erstreckt sich eine Freileitung (Mittelspannung).

. 

Auswirkungen:

Die Errichtung von Punktfundamenten und Nebenanlagen kann zu Beeinträchtigungen der vorhandenen 
Bodendenkmäler führen. Statt der üblichen Verwendung von Bodendübeln können in Abstimmung mit der
Denkmalschutzbehörde Betonringe als Aufsteller für die Module zum Einsatz kommen.

Das Vorhaben ist bei der Unteren Denkmalschutzbehörde umgehend zu melden. Für Bodeneingriffe 
jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1
BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Bei der Durchführung von Baumaßnahmen sind die 
einschlägigen Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes zu beachten. 

Das im Ortsbereich von Radlkofen vorhandene, denkmalgeschützte Bauernhaus wird vom Vorhaben 
nicht beeinträchtigt (vorgelagerte Bebauung, keine Betroffenheit wichtiger Blickbezüge).

Vorhandene Masten im nördlichen Geltungsbereichen werden von Modulüberstellung in ausreichendem 
Abstand ausgespart, sodass mögliche Wartungsarbeiten an den Masten durchgeführt werden können. 
Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die vorhandenen Versorgungsleitungen sind nicht zu erwarten. 

Bei Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Vorgaben sind nur geringe bis mittlere Auswirkungen
auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten. 

Mensch

Beschreibung:

Das Vorhaben liegt im ländlichen Raum mit Dörfern und Weilern und einem hohen Anteil ackerbaulicher 
Nutzflächen in der nahen Umgebung. Prägend ist der Gewässerlauf der Aiterach sowie die kuppenartige 
Landschaft.

Wohnbebauung grenzt unmittelbar nördlich an den nördlichen Geltungsbereich an. Ca. 150m östlich liegt 
ein kleiner Weiler bevor ca. 450m östlich der Ortsteil Hüttenkofen anschließt. Ca. 500m südlich liegt der 
Ortsteil Dengkofen.
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Das Gebiet ist für die Naherholung nicht erschlossen. Ausgewiesene Wander- oder Radwege sind nicht 
vorhanden (BayernAtlas 2023).

Es wurde ein Blendgutachten erstellt.

Auswirkungen:

Während der Bauphase ergeben sich kurzfristig Lärm- und Abgasbelastungen durch an- und abfahrende 
LKW. Jedoch fallen diese aufgrund der kurzen Bauzeit nicht ins Gewicht. Der Betrieb der Anlage bringt 
keine größeren Lärmemissionen als landwirtschaftliche Flächen mit sich. Es ist nicht mit 
beeinträchtigenden Geräuschen zu rechnen, da bereits bei einem Abstand des Trafos bzw. 
Wechselrichters von rund 20 Meter zur Grundstücksgrenze der Immissionsrichtwert der TA Lärm für ein 
reines Wohngebiet von 50 dB (A) am Tag außerhalb des Grundstückes sicher unterschritten wird (Praxis-
Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, LfU 2014).

In Richtung der nächsten Wohnbebauung im Norden sind bisher keine Gehölze mit abschirmender 
Wirkung vorhanden. Das Sondergebiet wird daher mit Hecken und Laubbäumen in Richtung der 
Bebauung eingegrünt. Auch in Richtung der südöstlich verlaufenden Straße erfolgt eine Eingrünung um 
die Sichtbarkeit der Anlage zu reduzieren. 

Das erstellte Blendgutachten kommt zum Schluss, dass bei angepasster Modulausrichtung keine 
störenden und unzumutbaren von der geplanten PV-Anlage ausgehenden Blendwirkungen durch 
Sonnenlichtreflexionen auf der Staatsstraße ST2141 und und der Wohnbebauung von Radlkofen und 
Hüttenkofen zu erwarten sind. 

Die verlegten Leitungen werden an ein Gleichspannungsnetz angeschlossen, womit keine 
elektromagnetischen Felder entstehen.

Es ist insgesamt von mittleren Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auszugehen.

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen, die über die schutzgutspezifischen Betrachtungen hinausgehen sind nicht bekannt / 
werden nicht berührt.

5.2.3 Bestandsbewertung gemäß „Leitfaden“

Bestandstypen im Planungsbereich und ihre Bewertung gemäß Leitfaden „Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung“ (Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 2021).

Wertstufen schutzgutbezogen

Bestandstyp Arten und
Lebensräume

Boden Wasser Klima und Luft Landschaftsbild

Acker A11 I II II I II

Erläuterung Wertstufen:

I = Gebiet geringer Bedeutung
II = Gebiet mittlerer Bedeutung
III = Gebiet hoher Bedeutung
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5.2.4 Mögliche Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten

Nachfolgend werden die Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten dargelegt. Aufgeführt sind 
diejenigen Artengruppen, die gemäß Verbreitungsangaben des Landesamt für Umwelt im Landkreis 
Dingolfing-Landau vorkommen können.

Fledermäuse

Quartiersbäume oder anderweitige Quartiersmöglichkeiten sind im Anlagenbereich nicht vorhanden. 
Leitstrukturen sind im Vorhabensbereich nicht vorhanden. Eine Nutzung des Vorhabensbereichs als 
Jagdhabitat ist möglich. Aufgrund der gegebenen intensiven Nutzung des Vorhabensbereichs kann 
davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um ein essentielles Jagdhabitat für Fledermäuse handelt.
Zudem wird die Funktion als Jagdhabitat gegenüber dem Istzustand nicht verschlechtert.

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Fledermäusen kann damit ausgeschlossen werden.

Säugetiere ohne Fledermäuse

Für die auf Landkreisebene gelisteten potenziell vorkommenden Arten Biber, Fischotter und Haselmaus 
fehlen im Vorhabenswirkraum geeignete Habitate. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit ausgeschlossen werden.

Kriechtiere

Der Geltungsbereich weist keine geeigneten Habitatstrukturen für Reptilien auf. Im Bereich der Gärten im
Norden kann ein Vorkommen von Reptilien nicht ausgeschlossen werden. Eingriffe erfolgen dort nicht. 
Vorhabensbedingt ergeben sich auch keine Auswirkungen auf diese Strukturen. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Reptilien kann damit ausgeschlossen werden.

Lurche

Laichgewässer, Überwinterungs- oder Sommerlebensräume sind nicht vorhanden. Vorhandene 
Wegseitengräben können als Wanderkorridor genutzt werden. Eingriffe oder Beeinträchtigungen erfolgen
hier nicht. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Amphibien kann damit ausgeschlossen werden.

Fische

Geeignete Gewässer sind im Vorhabensbereich nicht vorhanden. 

Damit kann eine vorhabensbedingte Betroffenheit ausgeschlossen werden.

Libellen

Geeignete Gewässer sind im Vorhabensbereich nicht vorhanden. 

Damit kann eine vorhabensbedingte Betroffenheit ausgeschlossen werden.

Käfer

Für die auf Landkreisebene gelisteten potenziell vorkommenden Arten fehlen im Vorhabenswirkraum 
geeignete Habitate. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit ausgeschlossen werden.

Tagfalter, Nachtfalter
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Aus dieser Tiergruppe können aufgrund der natürlichen Verbreitungsgebiete Dunkler und Heller 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling im Vorhabenswirkraum auftreten. Aufgrund der intensiven Nutzung als 
Acker ist ein Vorkommen der genannten Arten nicht zu erwarten, da essenzielle Wirtspflanzen fehlen.

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit ausgeschlossen werden.

Weichtiere

Geeignete Gewässer sind im Vorhabensbereich nicht vorhanden. 

Damit kann eine vorhabensbedingte Betroffenheit ausgeschlossen werden.

Gefäßpflanzen

Die Auswertung der genannten Grundlagen erbrachte keine Hinweise auf Vorkommen relevanter 
Pflanzenarten nach Anhang IV b der FFH-Richtlinie im Wirkraum des Vorhabens. Die Wuchsorte der 
größtenteils sehr seltenen Arten sind gut dokumentiert. Aufgrund von Biotopstruktur und standörtlichen 
Gegebenheiten können Vorkommen europarechtlich geschützter Arten im Wirkraum des Vorhabens 
ausgeschlossen werden. 

Brutvögel

Die Ackerflächen und vor allem die Kuppenlage sind als Bruthabitat für bodenbrütende Vögel der 
Agrarlandschaft (Feldlerche, Kiebitz, Schafstelze) potenziell geeignet. Aufgrund der vorliegenden 
Habitatstrukturen und der geringen Stör- und Kulissenwirkungen wurden bei geeigneter Witterung im 
Zeitraum April bis Juli 2022 acht Begehungen zur Erfassung bodenbrütender Vogelarten der offenen 
Feldflur durchgeführt. Dabei konnten Feldlerche und Schafstelze mit Brutverdacht nachgewiesen werden.
Einmalig konnte jeweils Kiebitz und Wachtel beobachtet werden.

Gehölze als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für gehölzbrütende Vogelarten sind im Vorhabensbereich 
nicht vorhanden. Die vorgesehenen Hecken- und Baumpflanzungen stärken die Lebensraumfunktion des 
Gebietes. 

Die Zahl der Begehungen richtet sich nach dem zu erwartenden Artenspektrum. Für jede potenzielle 
vorkommende Art sind in einem definierten Zeitfenster (optimale Erfassbarkeit) drei Begehungen 
durchzuführen.

Der Untersuchungsbereich setzte sich dabei aus dem Vorhabensbereich und einem Wirkraum von ca. 
100m zusammen. 

Während der Begehungen werden alle akustisch und optisch wahrnehmbaren, an die Fläche 
gebundenen Vögel möglichst punktgenau erfasst und in ein Luftbild eingetragen. Das Hauptinteresse 
liegt auf der Erfassung revieranzeigender Merkmale (z.B. singende/ balzende Männchen, Paare, 
Revierkampf, Nistmaterial tragende oder warnende Altvögel, etc.).

Nach dem Abschluss der Erhebungen werden anhand der sich abzeichnenden gruppierten 
Registrierungen sog. Papierreviere gebildet. In die Bewertung gehen nur Beobachtungen ein, die 
innerhalb des definierten Zeitfensters erbracht wurden. Für jede Art liegen definierte Wertungsgrenzen 
vor.

Die Zuordnung des Brutstatus erfolgt nach Südbeck et a.:

• A: mögliches Brüten / Brutzeitfeststellung (einmalige Beobachtung der Art im möglichen 
Bruthabitat oder einmalige Beobachtung revieranzeigendes Verhaltens)

• B: Wahrscheinliches Brüten / Brutverdacht (Beobachtung eines Paares, Nest-, Höhlenbau, 
intensives Warnverhalten, Aufsuchen Nistplatz, 2-maliges revieranzeigendes Verhalten (z.B. 
Gesang) über einen Zeitraum von mind. sieben Tagen)

• C: Gesichertes Brüten/ Brutnachweis (Beobachtung eben flügger bzw. im Nest befindlicher 
Jungvögel, Altvögel trägt Futter oder Kotballen, Nest mit Eiern, benutztes Nest, brütender 
Altvogel)
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Im Vorhabensbereich konnten Feldlerche und Schafstelze mit Brutverdacht festgestellt werden. Bei einer 
Umsetzung des Vorhaben ist davon auszugehen, dass fünf Brutreviere der Feldlerche und 4 Brutreviere 
der Schafstelze verloren geht.

Art Wissenschaftlicher 
Name

Status RLB RLD Schutz-
status

EHZ

Feldlerche Alauda arvensis B 3 3 b s

Schafstelze Motacilla flava B - - b g

Kiebitz Vanellus vanellus A 2 2 b,s s

Wachtel Coturnix coturnix A 3 V b u

Status: A: möglicherweise brütend, B: wahrscheinlich brütend, C: sicher brütend; GV: Gastvogel

RLB / RLD: Gefährdungskategorie entsprechend den Roten Listen gefährdeter Vogelarten in Bayern Stand 
Juni 2016 bzw. in Deutschland, 6. Fassung, Juni 2021 (1- vom Aussterben bedroht. 2- stark 
gefährdet, 3 – gefährdet, V: Vorwarnliste; R: extrem selten)

Schutzstatus nach § 7 Abs. 
2 Nr. 14 BNatSchG:

(b - besonders geschützt, s - streng geschützte Art)

Erhaltungszustand:  Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 
(g - günstig, u – ungünstig/unzureichend, s – ungünstig/schlecht, K.A. keine Angaben

Bei der Wahl der Ausgleichsflächen (CEF-Maßnahmen) sind folgenden Auswahlkriterien einzuhalten, 
damit die jeweilige Fläche als Brutplatz geeignet ist:

• Abstand zu Vertikalkulissen (Gebäude, Wald, etc.) ca. 100m; Abstand zu Einzelgehölzen 50m; 
Abstand zu Mittel- und Hochspannungsleitungen 100m (in Einzelfällen, z.B. Nachweise im 
Bereich der Leitung, Niederspannungsleitungen, kann davon abgewichen werden.

• Abstand zur Freizeitnutzung (Sportplätze, Parkplätze, Spielplätze, Kleingartenanlagen) mind. 
50m.

• Abstand zu Straßen ca. 100m

• Lage im räumlich-funktionalen Zusammenhang zur lokalen Population.

Als Vermeidungsmaßnahme ist eine Bauzeitenvorgabe vorzusehen:

• Baubeginn der PV-Anlage hat außerhalb der Vogelbrutzeit zu erfolgen, also Baubeginn nur im 
Zeitraum 01.08. bis 28.02.! Findet der Bau der Anlage außerhalb des genannten Zeitraumes 
statt, so sind Vergrämungsmaßnahmen erforderlich. Um bodenbrütende Vogelarten fern zu 
halten, sind Pfosten mit einer Höhe von 1,5m über der Geländeoberkante in einem Abstand von 
15m anzubringen, die mit einem Trassierband oder einer Flatterleine versehen werden. Diese 
Maßnahme muss vor dem 01.03. funktionstüchtig sein und aufrecht erhalten bleiben bis der Bau 
erfolgt. Alternativ kann der Bau innerhalb der Vogelbrutzeit stattfinden, wenn durch einen 
Ornithologen plausibel festgestellt und dokumentiert wurde, dass im Baufeld keine Vögel brüten.

Um Kulissenwirkungen auf angrenzende Flächen zu minimieren, werden für die Eingrünung zur offenen 
Landschaft hin Strauchhecken festgesetzt.

Darüber hinaus ist ein artenschutzrechtlicher Ausgleich für den Verlust von fünf Revieren der Feldlerche 
und 4 Revieren der Schafstelze zu erbringen. Die Ausgleichsfläche muss vorgezogen umgesetzt werden 
(CEF-Maßnahme). D.h. die Maßnahme muss vor dem Zeitpunkt des Eingriffes bereits fertiggestellt sein. 
Beginnt der Eingriff während oder vor der Brutphase, muss die CEF-Maßnahme vor dem 01.03.. 
vollständig funktionsfähig sein. Beginnt der Eingriff später im Jahr, muss die CEF-Maßnahme spätestens 
zum darauffolgenden 01.03. vollständig funktionsfähig sein!

Als Ausgleichsmaßnahme ist eine Kombination aus Blüh- und Brachestreifen auf Fl.-Nr. 280 und 283/13, 
Gemarkung Schwimmbach (Gemeinde Leiblfing), auf einer zusammenhängenden Fläche von ca. 4,1 ha 
vorgesehen. Die CEF-Maßnahme liegt ca. 2,4 km nordöstlich des Vorhabensbereichs. 

Team Umwelt Landschaft / F.Halser Entwurf i.d.F. vom 14.11.2023 Seite  18 von 25



BP/GOP SO Solarpark Radlkofen, Gemeinde Mengkofen Begründung und Umweltbericht

Folgende Vorgaben sind dabei einzuhalten:

• Blühstreifen:

◦ Breite jeweils ca. 30m; Flächenbedarf ca. 2,3 ha

◦ Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung aus niedrigwüchsigen Arten regionaler 
Herkunft unter Beachtung der standorttypischen Segetalvegetation mit reduzierter 
Saatgutmenge (max. 50-70% der regulären Saatgutmenge) (Produktionsraum 8 Alpen und 
Alpenvorland, Ursprungsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) (z.B. 
Ackerwildkrautmischung)

◦ Erhalt von Rohbodenstellen, Fehlstellen im Bestand belassen

◦ Kein Dünger- und Pestizideinsatz, keine mechanische Unkrautbekämpfung

◦ Rotation möglich

◦ jährliche Mahd im September, dabei ca. 30% der Fläche ungemäht belassen. Die jeweils 
brach stehen gelassenen Teilflächen sind im kommenden Jahr zu mähen. Im Gegenzug ist 
ein anderer Bereich ungemäht zu belassen.

◦ Es erfolgt ein Umbruch alle 2-3 Jahre. Je nach Entwicklung ggf. Saatguterneuerung 
notwendig.

◦ keine Bearbeitung zwischen dem 01.03. und 30.06..

• Brachestreifen (Schwarzbrache)

◦ selbstbegrünender Brachestreifen

◦ Breite jeweils ca. 30 m; Flächenbedarf ca. 1,8 ha

◦ Anlage durch jährlichen Umbruch bis 28.02.

◦ kein Einsaat

◦ keine Bearbeitung zwischen dem 01.03. und 30.06..

Die Ausgleichsfläche ist rechtlich zu sichern.

Zur Überprüfung von Eingriffswirkungen auf bodenbrütende Vogelarten der Agrarlandschaft können nach 
Fertigstellung der PV-Freiflächenanlage optional jährlich (Dauer 3 Jahre) während der Brutzeit von 
Feldlerche und Schafstelze geeignete Begehungen durchzuführen. Die Methodik für die Kartierung der 
Bodenbrüter darf gegenüber der Bestandskartierung in 2022 nicht verändert werden. Wird dabei 
festgestellt, dass Feldlerchen und/oder Schafstelzen innerhalb oder im Wirkraum der PV- 
Freiflächenanlage langfristig/stabil brüten, so können die hierfür angelegten CEF-Maßnahmen entfallen 
bzw. um die festgestellte Brutpaaranzahl reduziert werden. 

Wird kein Monitoring durchgeführt, so sind die CEF-Maßnahmen weiterhin dauerhaft jährlich umzusetzen.
Vor Durchführung eines Monitorings ist die Methodik der Bestandsaufnahme sowie die Bewertung der 
Ergebnisse mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Monitoringergebnisse sind mit der 
Unteren Naturschutzbehörde Dingolfing-Landau in einem Bericht mitzuteilen. Ein potenzieller Wegfall der 
CEF-Maßnahmen sowie eine Reduzierung des Maßnahmenumfangs ist ausdrücklich nur im 
Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde Dingolfing-Landau möglich.

5.3 Umweltprognose bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtrealisierung des Baugebiets am geplanten Standort ist von einer Fortführung der 
landwirtschaftlichen Nutzung (Acker) auszugehen.
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5.4 Grünordnerische Zielsetzungen, planerisches Konzept

• Intensive Randeingrünung zur Bebauung im Norden des nördlichen Geltungsbereichs durch Hecken-
und Baumpflanzung 

• Randeingrünung zum freien Feld durch Strauchhecken

• Pflanzung von Obstbäumen am Ortsrand

• Erhalt der biologischen Durchlässigkeit der Landschaft durch Festlegungen zur Zaungestaltung.

5.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung von nachteiligen 
Auswirkungen

Schutzgut Arten und Lebensräume

• Erhalt der biologischen Durchlässigkeit durch Ausschluss durchgehender Zaunsockel und 
Festsetzung eines Mindestabstands zwischen Zaun und Boden (15 cm)

• Anlage von Hecken (Baum- und Strauchhecken) mit Verwendung von autochthonen Gehölzen

• Entwicklung der Wiesenflächen im Bereich der PV-Anlage als Dauergrünland

• Die Baufeldfreimachung erfolgt im Zeitraum 01.08. bis 28.02.. Ist dies nicht möglich sind 
Vergrämungsmaßnahmen erforderlich (siehe 5.2.4).

• Anlage Blüh- und Brachestreifen als Ausgleich für den Verlust von 5 Feldlerchen- und 4 
Schafstelzenreviere.

• Ausschluss nächtlicher Beleuchtung.

Schutzgut Boden und Wasser

• Dauernde Vegetationsbedeckung

• Keine Anwendung von Spritz- und Düngemittel 

• Minimierung der Bodenverdichtung.

Schutzgut Klima

Das Schutzgut Klima wird nicht beeinträchtigt.

Schutzgüter Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter und Mensch

• Festsetzung einer 2-reihigen Heckenpflanzung und von Laubbäumen als Abschirmung zur Bebauung
im Norden.

• Randliches Abrücken der Planung von der Bebauung.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

• Berücksichtigung der vorhandenen Freileitung bei der Eingrünungs- und Modulplanung.

• Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Vorgaben im Bereich des vorhandenen 
Bodendenkmals.
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5.6 Eingriffsbilanzierung, Ausgleichsmaßnahmen

5.6.1 Eingriffsbilanz

Es ist die Entwicklung einer ökologisch hochwertig gestalteten PV-Freiflächenanlage geplant. Eine 
Ausgleichsfläche im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird daher nicht erforderlich.

Ziel für den Anlagenbereich ist die Entwicklung eines extensiv genutzten, arten- und blütenreichen 
Grünlands (Typ G212 gemäß BayKompV). Es werden dabei folgende Maßgaben gemäß Bayerischem 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (Stand 10.12.2021) beachtet:

• Grundflächenzahl ≤ 0,5

• zwischen den Modulreihen mind. 3m breite besonnte Streifen

• Modulabstand vom Boden mind. 0,8m

• Begrünung der Anlagenfläche unter Verwendung von Saatgut aus gebietseigenenen Arten bzw. 
lokal gewonnenem Mähgut

• keine Düngung

• kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

• 1- bis 2-schürige Mahd (Einsatz von insektenfreundlichem Mähwerk, Schnitthöhe 10cm) mit 
Entfernung des Mähguts oder / auch standortangepasste Beweidung

• kein Mulchen

Aufgrund der bisherigen Nutzung der Fläche als Acker können aufgrund der hohen Nährstoffversorgung 
ggf. zusätzliche Mahddurchgänge im Sinne von Schröpfschnitten in den ersten Jahren erforderlich 
werden, um geeignete Standortbedingungen für blütenreiche Wiesen zu entwickeln.

5.6.2 Eingriffskompensation

Für die geplante PV-Freiflächenanlage ist kein baurechtlicher Ausgleich erforderlich.

Für den Verlust von Feldlerchen- und Schafstelzenrevieren sind vorgezogene Maßnahmen (CEF-
Maßnahmen) notwendig, damit die ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet wird. Die CEF-Maßnahmen müssen vor dem 
Zeitpunkt des Eingriffs bereits fertiggestellt und vollständig funktionsfähig sein.

Als CEF-Maßnahmen für den Verlust von Brutrevieren (Feldlerche, Schafstelze) erfolgt die Anlage von 
Blüh- und Brachestreifen auf den Flurnummern 280 und 283/13 TF (Gemarkung Schwimmbach, 
Gemeinde Leiblfing).

Es handelt sich jeweils um Ackerflächen. 

5.7 Alternative Planungsmöglichkeiten

Auf eine Prüfung von Standortalternativen wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verzichtet.

Erschließungsalternativen sind aufgrund der vorhandenen Flurwege nicht relevant.

Zugunsten den Landschaftsbildes wurden Teilbereiche von einer Modulüberstellung ausgespart.

 

5.8 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten 
und Kenntnislücken

Für die Abhandlung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden (Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft, Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 2021) verwendet in 
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Verbindung mit den Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zu 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 10.12.2021 und dem Praxis-Leitfaden für die ökologische 
Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014).

Zu bodenbrütenden Vogelarten der offenen Feldflur fanden faunistische Erhebungen gemäß Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehörde von April bis Juli 2022 statt. Diese wurden in den frühen 
Morgenstunden sowie in der Abenddämmerung bei geeigneter Witterung durchgeführt. Die Methodik 
entspricht den Vorgaben der Revierkartierungsmethode nach Südbeck et al. 

Für die übrigen Artengruppen erfolgte eine Potenzialabschätzung aufgrund der Nutzungs- und 
Habitatstrukturen im Vorhabensbereich. Es ergeben sich keine nennenswerten 
Bewertungsunsicherheiten.

Für die Beurteilung von Blendwirkungen wurde ein Blendgutachten erstellt. Aufgrund des Ergebnisses 
dieses Blendgutachtens erfolgte eine Anpassung der Modulausrichtung, um Blendwirkungen 
auszuschließen. Dies wurde in der Planung berücksichtigt.

5.9 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Überwachungsmaßnahmen sollten die Entwicklung der festgesetzten Heckenstrukturen sowie der 
Entwicklung von Extensivgrünland innerhalb der PV-Freiflächenanlage umfassen. 

Die CEF-Maßnahme ist mindestens im 1., 2., 3. und 6. Jahr nach Herstellung zu monitoren, um die 
Wirksamkeit der Maßnahme zu beurteilen. Dabei sind neben den Revierzentren auch die optimale 
Gestaltung der CEF-Maßnahmen zu überwachen. Sollten im zweiten und/oder dritten und/oder sechsten 
Jahr nicht ausreichend Revierzentren vorhanden sein oder die CEF-Maßnahme nicht in einem optimalen 
Zustand sein, sind entsprechende Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Bei Korrekturmaßnahmen erweitert
sich das Monitoring um 2 weitere Jahre. Eine mögliche Anpassung der CEF-Maßnahme muss mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden. Bis jeweils 31.12. des Monitoring-Jahres ist der 
Unteren Naturschutzbehörde Dingolfing-Landau unaufgefordert ein Bericht über das Monitoring 
vorzulegen.

Die Zuständigkeit für die Überwachung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Bezug auf 
Bebauungspläne liegt bei den Gemeinden.

Änderungen zu den festgesetzten Pflegemaßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. Die Monitoring-Ergebnisse sind jeweils an die Untere Naturschutzbehörde weiterzuleiten.
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5.10 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Mit der geplanten Sondergebietsausweisung wird die Anlage einer insgesamt ca. 17,1 ha großen 
Photovoltaikanlage angestrebt.

Es werden Flächen von mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild beansprucht. Die 
Fläche befindet sich außerhalb von Schutzgebieten im Sinne des III. Abschnitts des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes.

Durch eine Randeingrünung mit Hecken und Obstbäumen erfolgt eine gestalterische Einbindung. Da 
aktuell die Entwicklung einer ökologisch hochwertig gestalteten Anlage ohne Ausgleichserfordernis  
geplant ist, wurde keine Ausgleichsfläche im Sinne der Eingriffsregelung beplant. Für den Verlust von 
Brutplätzen für Feldlerche und Schafstelze sind als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen die Entwicklung
von Ersatzlebensräumen für Bodenbrüter vorgesehen. 

Das Monitoring sieht eine Überprüfung der neu entwickelten Heckenstruktur, der Entwicklung des 
Extensivgrünlands innerhalb der PV-Freiflächenanlage und der Ausgleichsfläche für Bodenbrüter vor.

Für den Verlust von Feldlerchen- und Schafstelzenrevieren wird auf den Fl.-Nrn. 280 und 283/13 (TF) 
Gemarkung Schwimmbach in der Gemeinde Leiblfing die Anlage von Blüh- und Brachestreifen 
vorgesehen. 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:

Schutzgut Bewertung der bau-, anlagen- und 
betriebsbedingten Auswirkungen

Arten und Lebensräume mittel

Boden mittel

Wasser gering

Klima, Luft -

Landschaftsbild mittel

Kultur- und Sachgüter gering - mittel

Mensch mittel

Wechselwirkungen -
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6 Hinweise
Hinweise der Wasserwirtschaft

Bei Aushubarbeiten sollte das anstehende Erdreich generell von einer fachkundigen Person 
organoleptisch beurteilt werden. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten 
(Geruch, Optik) ist das Landratsamt Dingolfing-Landau bzw. das Wasserwirtschaftsamt zu informieren.

Oberflächenwasser versickert auf dem Plangebiet. Einrichtungen zur Rückhaltung, Sammlung oder 
Ableitung sind nicht erforderlich.

Blendwirkung, elektromagnetischer Felder

Elektromagnetische Felder der Anlage sind so auszuführen, dass der Schutz- und Vorsorgewerte gemäß 
26. BlmSchV eingehalten werden. 

Landwirtschaft

Der Betreiber grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an und hat deshalb Emissionen, Steinschlag und 
evtl. Verschmutzungen aus der Landwirtschaft (z. B. Staub) entschädigungslos hinzunehmen. Eine 
Haftung der angrenzenden Landbewirtschafter ist im Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
ausgeschlossen.

Der Abschluss einer Haftungsausschlusserklärung bezüglich Steinschlagschäden und ähnlichem wird 
empfohlen.

Eine Verunkrautung der Fläche während der Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage ist zu 
verhindern. Der Grünlandaufwuchs ist zu entfernen. 

Hinweise der Bayernwerk Netz GmbH

Der Schutzzonenbereich der 20-kV-Freileitungen beträgt in der Regel beiderseits zur Leitungsachse je 10
m für Einfachleitungen und je 15 m für Doppelleitungen. Aufgrund geänderter technischer Gegebenheiten
können sich gegebenenfalls andere Schutzzonenbereiche ergeben. Hinsichtlich der, in den angegebenen
Schutzzonenbereichen bestehenden, Bau- und Bepflanzungsbeschränkung machen wir darauf 
aufmerksam, dass Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art uns rechtzeitig zur Stellungnahme
vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Straßen- und Wegebaumaßnahmen, Ver- und 
Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, Aufschüttungen und Aufforstungen.

Innerhalb des Schutzzonenbereichs dürfen insbesondere die Mindestabstände nach VDE 0210 nicht 
unterschritten werden. Eine Leitungserhöhung im Bereich des Planungsgebietes könnte erforderlich sein.
Zur detaillierten Prüfung, ob die Mindestabstände eingehalten werden, sind uns rechtzeitig vor Beginn der
Bauarbeiten genaue Lage- und Bodenprofilpläne im Leitungsbereich vorzulegen.

Für die Beschädigung der Solarmodule durch eventuell von den Leiterseilen herunterfallende Eis- und
Schneelasten übernehmen wir keine Haftung. In den Mastbereichen und unter den Leiterseilen muss
unter Umständen auch mit Vogelkot gerechnet werden.

Der  Schattenwurf  von  Masten  und  der  überspannenden  Leiterseile  ist  vom  Betreiber  der
Photovoltaikanlage zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung/Erneuerung

von Masten, die eine Änderung der Höhe bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen und ggf. 
eine auftretende Änderung des Schattenwurfes verursachen.

Mastnahbereich

-Um den Betrieb der Mittelspannungsleitung (einschl. Wartung, Inspektion und Instandsetzung) zu 
gewährleisten, muss ein Radius von mindestens 5,00 m um Masten, gemessen ab Mastmittelpunkt, 
sowie der Bereich unter den Traversen, von einer Bebauung freigehalten werden. Ein geringerer 
Abstand ist mit uns abzustimmen.
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-Der ungehinderte Zugang sowie die ungehinderte Zufahrt zu unseren Masten muss, jederzeit, auch mit 
Lkw und Mobilkran gewährleistet sein. Deshalb ist eine entsprechend breite Zufahrt vorzusehen.

Auflagen zur Unfallverhütung (DIN VDE 0105 Teil 100): Bei Bauarbeiten und sonstigen 
nichtelektrotechnischen Arbeiten z. B.

• Gerüstbau,

• Arbeiten mit Hebezeugen, Baumaschinen und Fördermitteln,

• Montagearbeiten,

• Transportarbeiten,

• Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten,

• Bewegen von sonstigen Geräten und Bauhilfsmitteln

müssen stets 3,0 m Schutzabstand zum nächstgelegenen unter Spannung stehenden Teil eingehalten
werden,  insbesondere  ist  das  Ausschwingen  von  Lasten,  Trag-  und  Lastaufnahmemitteln  zu
berücksichtigen.

Alle  möglichen  Bewegungen  der  Leiterseile,  sowie  jede  Bewegung  oder  Verlagerung,  jedes
Ausschwingen, Wegschnellen oder Herunterfallen von Gegenständen, die bei der Arbeit benutzt werden,
sind in Betracht zu ziehen.

Die “Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen“ sind zu beachten.

Brandschutz

Ansprechpartner:

Um einen Ansprechpartner im  Schadensfall erreichen zu können, sollte am Zufahrtstor deutlich und 
dauerhaft die Erreichbarkeit eines Verantwortlichen für die bauliche Anlage angebracht sein und der 
örtlichen Feuerwehr mitgeteilt werden. Adresse und Erreichbarkeit des zuständigen 
Energieversorgungsunternehmens sollte bei der Alamierungsplanung hinterlegt werden.
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